



Übungsleiter - Vertrag
(nur für ehrenamtliche, nebenberufliche ÜL, bis 3.300 € jährlich)
 
zwischen

dem xx e.V. ......
vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB
nachfolgend: „Verein“

und
Frau/Herrn...
nachfolgend: „Übungsleiter“

wird folgender Vertrag geschlossen:


§ 1 Aufgaben- und Tätigkeitsbeschreibung, Pflichten des Übungsleiters

(1) Der Übungsleiter wird als nebenberuflicher Übungsleiter für den Verein tätig.

(2) Der Übungsleiter übernimmt das Training in der xx-Abteilung des Vereins und übernimmt folgende Aufgaben: xx.

(3) Die Tätigkeit wird ehrenamtlich und eigenverantwortlich ausgeübt.

(4) Der Übungsleiter verpflichtet sich gegenüber dem Verein.
a) xx
b) xx
c) xx.


§ 2 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Dieser Vertrag beginnt am xx.xx.xxxx und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen (Alternativ: Befristung!). 

(2) Er kann von beiden Parteien mit einer Frist von xx Wochen zum Ende eines jeden Monats gekündigt werden.

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform.


§ 3 Vergütung

(1) Der Übungsleiter erhält zur pauschalen Abgeltung seiner Tätigkeit vom Verein gem. § 3 Nr. 26 EStG eine steuerfreie Vergütung.

(2) Die Abrechnung erfolgt nach den geleisteten Stunden, für die je xx Euro gewährt werden. Eine Übungsstunde beträgt 45 Minuten. 

(3) Die Abrechnung hat durch den Übungsleiter schriftlich bis zum 10. des Folgemonats gegenüber der Geschäftsstelle zu erfolgen. Wenn keine Abrechnung vorgelegt wird, entfällt der Anspruch.


§ 4 Erstattung von Aufwendungen

(1) Wenn der Übungsleiter im Auftrag des Vereins Auswärtsfahrten- und reisen durchführt, hat er gegen den Verein auf der Grundlage der Finanz- und Reisekostenordnung des Vereins einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 670 BGB.

(2) Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage einer schriftlichen Reisekostenabrechnung, die der Übungsleiter dem Verein jeweils zum Quartalsende vorzulegen hat. Dabei ist das vorgegebene Formular (vgl. § xx Finanz – und Reisekostenordnung) zu verwenden. Wenn die Abrechnung nicht fristgerecht vorgelegt wird, entfällt der Anspruch gegen den Verein.

(3) Telefon- und Portokosten werden gegen schriftlichen Einzelnachweis erstattet.

(4) Weitergehende Ansprüche stehen dem Übungsleiter gegen den Verein nicht zu.


§ 5 Hinweis zur steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung

(1) Der Übungsleiter wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als nebenberuflicher Übungsleiter oder einer vergleichbaren Tätigkeit nur bis zur Höhe von insgesamt 3.300 € im Kalenderjahr nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei und in der Sozialversicherung nicht beitrags- und meldepflichtig sind.

(2) Der Übungsleiterfreibetrag gemäß § 3 Nr. 26 EStG kann vom Übungsleiter nur einmal pro Jahr in dieser Höhe geltend gemacht werden. Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten werden dabei zusammengerechnet.

(3) Der Übungsleiter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er den Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 3.300 € Kalenderjahr im Jahr xx einschließlich Einnahmen aus anderen vergleichbaren Tätigkeiten für Dritte

a) nicht (wenn nicht zutreffend streichen)
b) in Höhe von xx Euro (wenn nicht zutreffend, streichen)

in Anspruch genommen hat/in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung gilt, soweit die Tätigkeit gem. § 1 dieser Vereinbarung über das laufende Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, auch für die folgenden Kalenderjahre bis zum Ende dieser Tätigkeit.

(4) Sollten sich Änderungen der Abrechnungsgrundlagen ergeben, die dieses Vertragsverhältnis berühren, verpflichtet sich der Übungsleiter, den Vorstand umgehend zu informieren.


§ 6 Urlaub, Verhinderung

(1) Wenn der Übungsleiter seine Stunden im Verein nicht ausüben kann, informiert er rechtzeitig vorher den Vorstand des Vereins. Während der Abwesenheit hat der Übungsleiter keinen Anspruch auf Zahlungen des Vereins. Dies gilt auch im Krankheitsfalle.  

(2) Eine Vertretung für die ausfallenden Stunden wird zwischen dem Übungsleiter und dem Verein abgestimmt. 


§ 7 Versicherungsschutz

Der Übungsleiter ist während seiner Tätigkeit im Verein über den Sportversicherungsvertrag des Vereins gegen Haftpflichtrisiken und Unfallschäden versichert.


§ 8 Pflichten 

(1) Der Übungsleiter verpflichtet sich zum Schutz des Kindeswohls der ihm in Verbindung mit seiner Tätigkeit anvertrauten Minderjährigen.

(2) Der Übungsleiter erkennt den als Anlage zu diesem Vertrag beigefügten Ehrenkodex des Vereins an und verpflichtet sich auf dessen Einhaltung. Der Ehrenkodex ist Vertragsbestandteil dieses Vertrages.

(3) Verstöße gegen den Ehrenkodex oder Verstöße des Übungsleiters gegen die Grundsätze des Kindeswohls oder strafrechtlich relevanten Handlungen oder Taten des Übungsleiters können zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages seitens des Vereins führen.  


§ 9 Nebenabreden und Salvatorische Klausel 
 
(1) Nebenabreden, Ergänzungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die vorstehenden Schriftformklausel.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder noch werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung nicht berührt. Die Vertragspartner sind sich vielmehr darüber einig, daß an die Stelle der unwirksamen und undurchführbaren Regelung diejenige Regelung treten soll, die den tatsächlichen, insbesondere wirtschaftlichen, Interessen am ehesten entspricht.


§ 10 Ausfertigungen

Die vorliegende Vereinbarung wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.


Ort/ Datum: ...................          ..................

            ...................          ..................
                  Verein                    Übungsleiter
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